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1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Zur Erweiterung und Arrondierung des vorhandenen Neubaugebietes „In der Steinfurche“, 

Gemeinde Alheim, OT Niedergude soll der bisher als Kompensationsfläche beplante Bereich 

direkt nördlich des bebauten Abschnittes mit 2 Wohngebäuden bebaut werden. Die Kom-

pensation soll durch die Anlage einer Streuobstfläche von 4.000qm nördlich in Flur 2, Flur-

stück 28/3 erfolgen. Diese Fläche wurde bisher als Intensivweide genutzt. 

Die geänderte Gesetzeslage durch die sogenannte "kleine Artenschutznovelle" im Rahmen 

der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) von Dezember 2007 erfordert 

trotzdem bei der Vorhabenszulassung die Beachtung und fachliche Auseinandersetzung mit 

den artenschutzrechtlichen Vorgaben. Nach dem Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prü-

fung in Hessen (HMUELV, 3. Fassung Dezember 2015) ist ein artenschutzrechtlicher Beitrag 

immer dann erforderlich, "wenn es bei Vorhaben und Plänen begründete Hinweise gibt, dass 

nach europäischem Recht geschützte Tier- und Pflanzenarten beeinträchtigt werden kön-

nen". Aus diesem Grund ist bei oben genanntem Vorhaben grundsätzlich eine Einschätzung 

zu den artenschutzrechtlichen Belangen notwendig. Hierbei ist die Prüfung der Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG vorzunehmen. Im Folgenden sind die Ergebnisse der 

Untersuchung und die Schlussfolgerungen dargestellt. 

Die unten aufgeführten Aussagen basieren auf den durchgeführten Erfassungstermi-

nen in 2024 am 30.Januar und 24 Februar der darauf aufbauenden Potentialabschät-

zung. 

 

2. DATENGRUNDLAGE UND UNTERSUCHUNGSGEBIET 

2.1 ZU BEHANDELNDE ARTEN / ARTENGRUPPEN 

Folgende Arten/Artengruppen wurden auf Basis der o.g. Datengrundlagen als möglicher-

weise beeinträchtigt herausgearbeitet: 

• Säugetiere (hier: Fledermäuse) und Vögel  

 

Für alle weiteren FFH-Anhang-IV-Arten der Artengruppen wie 

• Säugetiere (außer den genannten) 

• alle Insektengruppen, Mollusken und weitere Wirbellose 

• sowie der Artengruppen Pflanzen, Moose und Flechten 
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• Amphibien und Reptilien 

 

existieren im Untersuchungsgebiet keine geeigneten Habitate oder es existieren keine Hin-

wiese auf entsprechende Vorkommen. Deshalb kann eine Betroffenheit für diese Arten aus-

geschlossen werden. Diese Arten/Artengruppen müssen im Rahmen der Artenschutzbear-

beitung nicht weiter behandelt werden. Der „Leitfaden Artenschutz in Hessen“ sagt zu diesen 

aus, dass sie – wenn nötig – aber im Rahmen der Eingriffsregelung beachtet werden müs-

sen. Es konnten aber keine Hinweise auf entsprechende Arten bzw. entsprechend geeignete 

Biotope gefunden werden. 

 

2.2 UNTERSUCHUNGSGEBIET 

Das am nördlichen Rand des bestehenden Baugebietes befindliche Plangebiet hat eine Flä-

che von 1650 qm. 

Die Nutzung erfolgt momentan als intensives Grünland. Magerzeiger konnten nicht nachge-

wiesen werden. Ebenso fehlen Hinweise auf das Vorkommen von Pflanzenarten wechsel-

feuchter Standorte wie dem Großen Wiesenknopf. Am nördlichen Rand direkt angrenzend 

an das Plangebiet findet sich eine kurze Reihe von 5 Obstbäumen. Dabei handelt es sich 

nicht um Hochstämme, sondern um durchgewachsene Buschbäume. Diese bleiben erhalten. 
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Abb. 1: Die bisherige Kompensationsfläche wird intensiv als Grünland genutzt 
 
 

3. METHODIK 

Die u. g. Aussagen und Schlussfolgerungen basieren auf den durchgeführten Erfassungs-

terminen am 30. Januar und 24. Februar 2024 und der darauf aufbauenden Potentialab-

schätzung. 

Das Projektgebiet wurde okular intensiv nach der Eignung für relevante Arten begutachtet. 

 

4. EINSCHÄTZUNG ZUM ARTENSCHUTZ 

Auf Basis der vorliegenden Daten sind folgende Aussagen zu treffen. 

4.1 FLEDERMÄUSE 

Für Fledermäuse ist das Gebiet allenfalls als Nahrungsraum von Interesse. Quartiere und 

ähnliches sind nicht vorhanden. Es gibt wegen der fehlenden Gehölze keine geeigneten 

Höhlen. 



Artenschutzeinschätzung In der Steinfurche 

R. Angersbach & T. Cloos  5 

Allenfalls gebäudebewohnende Fledermäuse sind regelmäßiger zu erwarten. Diese werden 

durch den Bau aber nicht beeinträchtigt. 

 

Die Frage nach dem Eintreffen der Verbotstatbestände kann somit für die Artengruppe 

der Fledermäuse durchgängig mit nein beantwortet werden. 

 

4.2 VÖGEL 

Im Umfeld sind als Brutvögel Vogelarten der Siedlungen oder auch von Gehölzen zu er-

warten. Dies können Amsel, Bachstelze, Hausrotschwanz, Haussperling, Mönchgrasmücke, 

Rotkehlchen, Star und Kohlmeise sein. Für den Planungsraum sind diese nur als Nahrungs-

gäste möglich. 

Für alle Arten, die den Planungsraum nur zur Nahrungssuche nutzen, sind keine erhebli-

chen Beeinträchtigungen zu erwarten – ein lokales Ausweichen ist, v.a. da in der direkten 

Umgebung weitere adäquate Habitate vorkommen, möglich. 

Revierzentren von Offenlandarten wie der Feldlerche sind keine im Geltungsbereich zu er-

warten, da die Kulissenwirkung der südlich angrenzendem Bebauung Bruten ausschließt. 

Weitere relevante Feldvogelarten sind nicht zu erwarten. Eine Betroffenheit ergibt sich somit 

nicht. 

 

Die Frage nach dem Eintreffen der Verbotstatbestände kann somit für die Artengruppe 

der Vögel durchgängig mit nein beantwortet werden. 
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Abb. 2: Die Reihe von Busch-Obstbäumen besitzt eine geringere Wertigkeit bleibt aber erhal-

ten und bieten einen guten Abschluss des Projektgebietes nach Norden 

4.3 WEITERE RELEVANTE ARTEN 

Es konnten keine Hinweise auf weitere relevante Arten gefunden werden. 

 

5. ZUSAMMENFASSUNG 

Aus den oben genannten Erläuterungen ergibt sich für den Artenschutz folgendes Ergebnis: 

 

• Fledermäuse: Zusammenfassend kann die Frage nach dem Eintreffen der Verbots-

tatbestände durchgängig mit nein beantwortet werden. 

• Avifauna: Es kann die Frage nach dem Eintreffen der Verbotstatbestände für diese 

Artengruppe durchgängig mit nein beantwortet werden. 

 

Mit den vorliegenden Erläuterungen werden die artenschutzrechtlichen Vorgaben gemäß 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. mit § 44 Abs. 5 BNatSchG für das o.g. BPlangebiet bearbei-
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tet. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG kann bei Beach-

tung der genannten Maßnahmen für alle geprüften Arten/Artengruppen auf Grundlage 

der o.g. Abgrenzung und Maßnahmenbeschreibung für das Plangebietes ausge-

schlossen werden. Sollten sich bei der Umsetzung des Vorhabens gegenüber der o.g. Be-

schreibung erhebliche inhaltliche Änderungen ergeben, so ist jedoch eine erneute arten-

schutzrechtliche Beurteilung nötig. 

Aufgestellt, Spangenberg, den 26. Februar 2024 

 

 

 

BANU – Dipl.-Forstwirt Rolf Angersbach 

 
 

Abb. 3: Blick in die südlich anschließende Bebauung 
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